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Amt der Tiroler Landesregierung 

 

 

Verfassungsdienst 

 

 

Dr. Marold Tachezy 

|||  An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wien 

  

Telefon 0512/508-2210 

Fax 0512/508-2205 

 verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

DVR:0059463 

 

   

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem zur Einführung des Kinderbeistands das 

Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das 

Justizbetreuungsagentur-Gesetz geändert werden (Kinderbeistand-Gesetz); Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

Präs.II-1574/16  

11.09.2009 

 

 

Zu GZ BMJ-B4.500/0012-I 1/2009 vom 17. Juli 2009 

 

Aus der Sicht der vom Land Tirol zu vertretenden Interessen besteht gegen den oben angeführten 

Gesetzentwurf grundsätzlich kein Einwand. 

Hinsichtlich der Pauschalgebühr nach Art. III Z. 2 des Entwurfes müsste aber klargestellt werden, dass die 

Jugendwohlfahrtsträger als Partei von der Entrichtung der Gebühr befreit sind. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 

zugeleitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 
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